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Interpellation Cornelia Birchmeier Resch betreffend Verbot von 
Mährobotern am Abend und in der Nacht zum Schutz von Igeln 
und anderen kleineren Tieren 
 
 
Der Gemeinderat beantwortet die Interpellation wie folgt: 
 
Der Einsatz von Mährobotern in der Nacht stellt eine Gefährdung für Igel und andere 
Kleintiere dar. Zudem ist ein nächtlicher Einsatz der Roboter unnötig. Der Gemeinderat 
bringt deshalb dem Anliegen, ein Verbot von Mährobotern am Abend und in der Nacht 
einzuführen, grundsätzlich Verständnis entgegen. 
 
 
Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. Welche Massnahmen unternimmt die Gemeinde, um den Schutz des Igels zu ga-

rantieren? 
 

An Orten, wo das Vorkommen von vielen Igeln bekannt ist, sensibilisiert die Ge-
meinde die Autofahrenden mittels Warntafeln über die Strassen querende Igel. Zu-
dem werden bei sämtlichen Baubegehren Auflagen gemacht zur Durchlässigkeit 
von Zäunen und Mauern. 
Die Gemeinde versucht zudem, mit Öffentlichkeitsarbeit die Gartenbesitzer für eine 
naturnahe Gartengestaltung zu sensibilisieren. Letztes Jahr fand ein Igelkurs für 
Gartenbesitzer statt und in der Wettsteinanlage wurden zwei Igelburgen angelegt. 

 
 
2. Erachtet die Gemeinde ein Verbot von Mährobotern abends und in der Nacht (1 h 

vor Sonnenuntergang bis 1 h nach Sonnenaufgang) als zielführend für den Schutz 
von Igeln und anderen Tieren? 

 Warum/warum nicht? 
 

Ein Verzicht auf das nächtliche Einsetzen von Mährobotern ohne Sensoren wird 
grundsätzlich als wirksame Massnahme zum Schutz von Igeln und anderen nacht-
aktiven Tieren beurteilt. Die Durchsetzbarkeit eines Verbots wird als fraglich ange-
sehen.  

 
 
 



 

Seite 2 3. Bis wann können wir mit einem teilweisen Verbot von Mährobotern rechnen? 
 
Es ist unklar, ob die Einführung eines solchen Verbots in die Zuständigkeit der Ge-
meinde fällt, da der Schutz der Wildtiere über das Wildtier- und Jagdgesetz geregelt 
ist. 

 
 
Der Gemeinderat ist sich der Gefährdung des Igels und anderer Kleintiere durch den 
Einsatz von Mährobotern bewusst. Er steht mit dem Kanton bezüglich möglicher Mass-
nahmen in Kontakt. Zudem wird er die Bevölkerung auf die Problematik des nächtlichen 
Einsatzes der Roboter aufmerksam machen.  
 
 
Riehen, 26. Mai 2026 
 
 
Gemeinderat Riehen 


	Interpellation Cornelia Birchmeier Resch betreffend Verbot von Mährobotern am Abend und in der Nacht zum Schutz von Igeln und anderen kleineren Tieren

